
 

Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie  
Bachelorstudiengang Psychologie 

 
 

Praktikumsanmeldung 
§ 7(3) resp. (4) u. S. 364-366 der Studien- und Prüfungsordnung (StPO)  

für den Bachelorstudiengang Psychologie vom 03. August 2020 (FU-Mitteilungen Nr. 32/2020) 

 Berufspraktikum# [§ 7(3) StPO u. S. 366] 

 Orientierungspraktikum#
 [§ 7(4) StPO u. S. 365]  

 Berufsqualifizierende Tätigkeit I# (BT I) [§ 7(4) StPO u. S. 364]  

Bei BT I bitte aktuelle Leistungsübersicht aus dem CM beilegen (Noten ggf. geschwärzt). 

Praktikant*in 
 

Name Vorname 

Matrikelnummer Geburtsdatum 
PLZ, Ort Straße 
Telefon eMail 

Ich versichere hiermit, dass es sich bei dem geplanten Praktikum um ein Pflichtpraktikum im Sinne der 
oben genannten Studienordnung handelt. 

Ort, Datum:  

Unterschrift Praktikant*in: ____________________________________________________________ 

Praktikumsstelle 

 

Institution 

Adresse 

Telefon eMail 

Homepage  
Vorgesehener Zeitraum von bis 

Stundenzahl (gesamt)  
Name der betreuenden Fachkraft  
(bitte lesbar) 
 

 Psycholog*in (Dipl./M.Sc.)# 

 Psychotherapeut*in  
(s. Anerkennungskriterien, S. 2-4)# 

# ALLES Zutreffende bitte ankreuzen. 

Ich versichere hiermit, dass das Praktikum die jeweils zutreffenden Anerken-
nungskriterien an der FU erfüllt (siehe S. 2-4). 

Ort, Datum: 

Unterschrift der Praktikumsstelle: _______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

  

  

Einverständnis Praktikumsbeauftragte*r der FU 

Ort, Datum: Berlin, den _________________ 
Unterschrift Praktikumsbeauftragte*r: 
 
Falls BT I:  
Mindestens 60 ECTS sind nachgewiesen durch aktuelle Leistungsübersicht aus dem CM:  _________ 

Dieses Feld wird von der FU 
ausgefüllt! 
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Kriterien zur Anerkennung des Moduls Orientierungspraktikum 

Für die Anerkennung des Orientierungspraktikums im Rahmen des Bachelorstudiengangs Psy-

chologie an der Freien Universität Berlin gelten folgende Kriterien: 

 

1. Psychologische Tätigkeit 

Praktikant*innen sollen Kenntnisse über Anforderungen des Berufsalltags in allgemeinen Berei-

chen mit Bezug zur Gesundheits- und Patient*innenversorgung erwerben.  

Praktikant*innen sind im Anschluss in der Lage, erworbene Kompetenzen in interdisziplinärer 

Zusammenarbeit, der Beachtung berufsethischer Prinzipien, struktureller Maßnahmen zur Pati-

ent*innensicherheit sowie institutioneller, rechtlicher und struktureller Rahmenbedingungen 

in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit zu nutzen. 

Es sollen Einblicke in die berufsethischen Prinzipien sowie die institutionellen, rechtlichen und 

strukturellen Rahmenbedingungen der Patient*innenversorgung vermittelt werden. Darüber 

hinaus sollen Studierenden Einblicke in die Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit 

sowie in strukturelle Maßnahmen zur Patient*innensicherheit ermöglicht werden. 

 

2. Geeignete Einrichtungen und Betreuer*innen 

Das Orientierungspraktikum findet in interdisziplinären Einrichtungen der Gesundheitsversor-

gung oder in anderen Einrichtungen statt, in denen Beratung, Prävention oder Rehabilitation 

zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung psychischer Gesundheit durchgeführt werden.  

Praktikant*innen arbeiten in Einrichtungen, in denen Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten tätig sind.  

 

3. Eingeschränkte Verantwortlichkeit 

Praktikant*innen sollten zu keinem Zeitpunkt die einzige psychologische bzw. psychotherapeu-

tische Fachkraft vor Ort (z.B. Personalabteilung, Station, Ambulanz) sein. 

Praktikant*innen können bei Einzel- und Gruppeninterventionen (z.B. Gruppentherapien, Per-

sonaltrainings) hospitieren und aktiv unterstützen. Sie führen diese Sitzungen aber nicht eigen-

ständig in Abwesenheit der betreuenden Fachkraft durch (Ausnahmen sind z.B. Entspannungs-, 

Genuss- oder Konzentrationstrainings). 

Die Tätigkeit der Praktikant*innen darf kein unverzichtbarer Bestandteil der vor Ort geleisteten 

Arbeit sein, derart, dass durch die Tätigkeit eine Planstelle (auch teilweise) ersetzt wird. 

 

4. Anerkennung von Praktikumstätigkeiten vor Beginn des Studiums 

Tätigkeiten vor Beginn des Studiums im Umfang von mindestens 120 h können auf Antrag der 

studierenden Person von der Hochschule als Orientierungspraktikum angerechnet werden, 

wenn sie die Kriterien der Absätze 1 bis 3 erfüllen.  

 

5. Aufteilung des Praktikums 

Das Praktikum kann nicht aufgeteilt werden. 
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Kriterien zur Anerkennung des Moduls Berufspraktikum 

Für die Anerkennung des Berufspraktikums im Rahmen des Bachelorstudiengangs Psychologie 

an der Freien Universität Berlin gelten folgende Kriterien: 

 

1. Psychologische Tätigkeit 

Praktikant*innen lernen ihr späteres berufliches Umfeld kennen und können sich mit allgemei-

nen Anforderungen des Berufsalltags auseinandersetzen (z. B. Übernahme von Verantwortung, 

Umgang mit Kritik, Zeit- und Selbstorganisation). Sie sind in der Lage, im Studium erworbene 

Kenntnisse (z. B. Gesprächsführung) bezogen auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Sie 

können spezifische Kenntnisse und Kompetenzen in dem gewählten Praxisbereich anwenden 

sowie die Angemessenheit der Anwendung beurteilen. 

 

2. Anleitung durch Fachpsycholog*innen vor Ort 

Praktikant*innen leisten ihr Praktikum unter Anleitung einer Psychologin oder eines Psycholo-

gen (mit den Abschlüssen: M.Sc., Master of Arts oder Diplom) mit berufspraktischer Erfahrung 

ab.  

 

3. Eingeschränkte Verantwortlichkeit 

Praktikant*innen sollten zu keinem Zeitpunkt die einzige psychologische Fachkraft vor Ort (z.B. 

Personalabteilung) sein. 

Praktikant*innen können bei Einzel- und Gruppeninterventionen (z.B. Gruppentherapien, Per-

sonaltrainings) hospitieren und aktiv unterstützen. Sie führen diese Sitzungen aber nicht eigen-

ständig in Abwesenheit der betreuenden Fachkraft durch (Ausnahmen sind z.B. Entspannungs-, 

Genuss- oder Konzentrationstrainings). 

Die Tätigkeit der Praktikant*innen darf kein unverzichtbarer Bestandteil der vor Ort geleisteten 

Arbeit sein, derart, dass durch die Tätigkeit eine Planstelle (auch teilweise) ersetzt wird. 

 

4. Forschungspraktika 

Forschungspraktika können an Universitäten oder anderen wissenschaftliches Forschungsinsti-

tuten abgeleistet werden. Die Kriterien 1 bis 3 müssen dabei erfüllt sein. 

 

5. Anrechnung von studentischen Hilfskrafttätigkeiten als Praktikum 

Eine studentische Hilfskrafttätigkeit kann anerkannt werden, wenn sie den Kriterien 1 bis 4 ent-

spricht. Fachbezogene Tutorentätigkeiten können bis zur Hälfte des erforderlichen Praktikums-

umfangs anerkannt werden 

 

6. Aufteilung des Praktikums 

Das Praktikum kann in maximal zwei Teile aufgeteilt werden (jeder muss mindestens 120 h um-

fassen). 
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Kriterien zur Anerkennung des Moduls Berufsqualifizierende Tätigkeit I 

Für die Anerkennung der Berufsqualifizierenden Tätigkeit I gelten folgende Kriterien: 

 

1. Psychologische Tätigkeit 

Die Studierenden lernen das berufliche Umfeld psychotherapeutischer Einrichtungen der Pati-

ent*innenversorgung kennen und können sich mit allgemeinen Anforderungen des Berufsall-

tags auseinandersetzen (z. B. Übernahme von Verantwortung, Zeit- und Selbstorganisation). 

Die Studierenden lernen, Kompetenzen institutioneller, rechtlicher und struktureller Rahmen-

bedingungen in diesem Berufsfeld zu nutzen. Sie erlernen zudem die Aufgabenverteilung in der 

interdisziplinären Zusammenarbeit im Berufsfeld zu erkennen und entsprechend der Aufga-

benverteilung angemessen mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Die 

Studierenden werden zudem befähigt, grundlegende erworbene Kompetenzen in der Kommu-

nikation mit Patientinnen und Patienten sowie anderen beteiligten Personen oder Berufsgrup-

pen anzuwenden. 
 

2. Geeignete Einrichtungen und Betreuer*innen  

Die berufsqualifizierende Tätigkeit I findet statt in Einrichtungen der psychotherapeutischen, 

psychiatrischen, psychosomatischen oder neuropsychologischen Versorgung; in Einrichtungen 

der Prävention oder der Rehabilitation, die mit den Einrichtungen der psychotherapeutischen, 

psychiatrischen, psychosomatischen oder neuropsychologischen Versorgung vergleichbar sind; 

in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder in sonstigen Bereichen der institutio-

nellen Versorgung.  

Die berufsqualifizierende Tätigkeit I findet nur statt, sofern dort Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychothera-

peuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten tätig 

sind. 

Die Berufsqualifizierende Tätigkeit I wird unter qualifizierter Anleitung durchgeführt und dient 

dem Erwerb erster praktischer Erfahrungen in spezifischen Bereichen der psychotherapeuti-

schen Versorgung. 
 

3. Eingeschränkte Verantwortlichkeit 

Praktikant*innen sollten zu keinem Zeitpunkt die einzige psychologische oder psychotherapeu-

tische Fachkraft vor Ort (z.B. Personalabteilung, Station, Ambulanz) sein. 

Praktikant*innen können bei Einzel- und Gruppeninterventionen (z.B. Gruppentherapien, Per-

sonaltrainings) hospitieren und aktiv unterstützen. Sie führen diese Sitzungen aber nicht eigen-

ständig in Abwesenheit der betreuenden Fachkraft durch (Ausnahmen sind z.B. Entspannungs-, 

Genuss- oder Konzentrationstrainings). 

Die Tätigkeit der Praktikant*innen darf kein unverzichtbarer Bestandteil der vor Ort geleisteten 

Arbeit sein, derart, dass durch die Tätigkeit eine Planstelle (auch teilweise) ersetzt wird. 
 

4. Anrechnung von studentischen Hilfskrafttätigkeiten als Praktikum 

Eine studentische Hilfskrafttätigkeit kann anerkannt werden, wenn sie den Kriterien 1 bis 3 ent-

spricht.  
 

5. Aufteilung des Praktikums Berufsqualifizierende Tätigkeit 

Das Praktikum kann in maximal zwei Teile (à mindestens 120 h) aufgeteilt werden. 


